
Aus einer nicht geringen Anzahl Ihrer Predigten ist dem Hl. Stuhl bekannt,
mit welcher Klarheit Euere Exzellenz die großen, ja leider wachsenden
Gefahren erkennen, die auf religiösem Gebiete den unsterblichen Seelen
drohen. Ich habe die Zuversicht, daß Euere Exzellenz — nachdem jetzt
manche von politischen Erwägungen herkommenden Bedenken mit der
Saarabstimmung in Wegfall gekommen sind — im Einklang mit den Mit¬
gliedern des hochwürdigsten Episkopats alles daran setzen werden, um den
zu Deutschland zurückgekehrten Katholiken die herben Enttäuschungen zu
ersparen, die aus einer Beschränkung ihrer kirchlichen Rechte und Freiheiten
sich ergeben müßten.
Mit dem Ausdruck besonderer Wertschätzung und mit innigen Wünschen
für eine baldige Rückkehr des inneren Friedens in die durch die vergange¬
nen Kämpfe erhitzten und teilweise verbitterten Gemüter, verbleibe ich
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beehre ich mich den Eingang Ihrer geschätzten Schreiben vom 15. und
19. d. M. ganz ergebenst zu bestätigen. Die darin übermittelten Informa¬
tionen stellen für den Hl. Stuhl eigentlich keine Überraschung dar, sondern
bestätigen nur die Befürchtungen, die er schon in einem Augenblicke hatte,
als die Hochwürdigsten Ordinarien des Saargebietes sich in ihren öffent¬
lichen Verlautbarungen darauf beschränken, die Hoffnung und Erwartung
auf eine andere Haltung der maßgebenden Stellen zum Ausdruck zu
bringen. Der Hl. Stuhl hat es sich angelegen sein lassen, der Stellungnahme
der Hochwürdigsten Bischöfe so viel wie nur möglich Verständnis entgegen¬
zubringen. Er hat in dem Bestreben, seine Neutralität gegenüber einer poli¬
tischen Frage von jedem Schatten freizuhalten, davon abgesehen, über die
erteilten Weisungen und Ratschläge hinaus die Handlungsfreiheit und das
gewissenhafte eigene Ermessen der Hochwürdigsten Herren Ordinarien zu
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